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TOP 78: 

Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift über die Erfassung, Auswertung und 
Veröffentlichung von Daten über das Auftreten von Zoonosen und 
Zoonoseerregern entlang der Lebensmittelkette (AVV Zoonosen 
Lebensmittelkette) 

Drucksache: 244/17

I. Zum Inhalt der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

Mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Erfassung, Auswertung 
und Veröffentlichung von Daten über das Auftreten von Zoonosen und Zoono-
seerregern entlang der Lebensmittelkette (AVV Zoonosen Lebensmittelkette) 
wurde die Grundlage für ein bundesweit einheitliches amtliches Zoonosen-Mo-
nitoring geschaffen. Eine weitere Fortführung des Zoonosen-Monitorings auf 
der Grundlage der AVV Zoonosen Lebensmittelkette für die Jahre 2018 bis 
2020 ist angezeigt, um weiterhin der Verpflichtung nach der Richtlinie 
2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 
2003 zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern und zur Änderung 
der Entscheidung 90/424/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
92/117/EWG des Rates (ABl. L 325 vom 12.12.2003, S. 31) nachzukommen. 

Mit der vorliegenden Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Zoono-
sen Lebensmittelkette wird hierfür die rechtliche Grundlage geschaffen. 

II. Empfehlung des Ausschusses 

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz empfiehlt dem 
Bundesrat, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zuzustimmen. 




